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  Resolution 2181 (2014) 
 

 

  Verabschiedet auf der 7280. Sitzung des Sicherheitsrats 

  am 21. Oktober 2014 

 

 
Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über die Zentralafrikanische 

Republik, insbesondere die Resolutionen 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014) und 2149 

(2014),  

Kenntnis nehmend von dem Schreiben von Catherine Samba-Panza, der Übergangspräsiden-

tin der Zentralafrikanischen Republik, vom 3. Oktober 2014 an den Präsidenten des Sicherheits-

rats, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Schreiben von Catherine Ashton, der Hohen Vertreterin 

der Europäischen Union, vom 7. Oktober 2014 an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 

feststellend, dass die Situation in der Zentralafrikanischen Republik nach wie vor eine Be-

drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

1. beschließt, die in Ziffer 44 der Resolution 2134 (2014) enthaltene Ermächtigung der 

Operation der Europäischen Union bis zum 15. März 2015 zu verlängern; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

 


